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Aktuelle Themen und Fragestellungen  
rund um die Mehrwertsteuer 

April 2023 

 

NEUES VOM BFH 

Zur Umsatzbesteuerung der 
Wärmeabgabe aus einer  
Biogas-Anlage 
BFH, EuGH-Vorlage vom 22. No-
vember 2022, XI R 17/20 

Der BFH hat dem EuGH drei Fra-
gen zur Umsatzbesteuerung der 
Wärmeabgabe aus einer Biogas-
Anlage gestellt. 

Sachverhalt: 
Die Klägerin betreibt eine Biogas-
anlage zur Erzeugung von Biogas 
aus Biomasse. Das erzeugte Bio-
gas wurde zur dezentralen Strom- 
und Wärmeproduktion in einem 
angeschlossenen Blockheizkraft-
werk (BHKW) genutzt, indem es 
einem Verbrennungsmotor zuge-
führt wurde, der einen Generator 
antrieb. Der so produzierte Strom 
wurde überwiegend in das allge-
meine Stromnetz eingespeist und 
von dem Stromnetzbetreiber ver-
gütet. 
 
Die durch diesen Prozess eben-
falls erzeugte Wärme diente zu ei-
nem Teil dem Produktionspro-
zess. Den überwiegenden Teil der 
Wärme überließ die Klägerin dem 
Unternehmer A "kostenlos" zur 
Trocknung von Holz in Containern 
und der B, die mit der Wärme ihre 
Spargelfelder beheizte. In beiden 
Verträgen ist geregelt, dass die 
Höhe der Vergütung je nach wirt-
schaftlicher Lage des Wärmeab-
nehmers individuell vereinbart und 
in den Verträgen nicht festgelegt 
werde. 

 
Da die Klägerin den Wärmeab-
nehmern kein Entgelt in Rech-
nung stellte, ging das Finanzamt 
von einer unentgeltlichen Ent-
nahme der Wärme im Sinne von  
§ 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG an 
A und B aus. Mangels eines Ein-
kaufspreises für Wärme berech-
nete es die Bemessungsgrund-
lage für diese Entnahme gemäß  
§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG 
nach den Selbstkosten. 
 
Das Finanzgericht gab der Klage 
teilweise statt. Es reduzierte die 
festgesetzte Umsatzsteuer. Die 
Umsatzsteuer für die unentgeltli-
chen Wertabgaben bemesse sich 
gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
UStG nach den Selbstkosten, die 
nach der sogenannten Marktwert-
methode zu berechnen seien. Es 
sei auf die Marktwerte für Strom 
und Wärme am konkreten Ort der 
Klägerin abzustellen. 
 

Vorabentscheidungsfragen: 
Der BFH hat dem EuGH folgende 
Fragen zur Auslegung von Art. 16 
und Art. 74 MwStSystRL zur Vor-
abentscheidung vorgelegt: 
 
1. Handelt es sich um die "Ent-
nahme eines Gegenstands durch 
einen Steuerpflichtigen aus sei-
nem Unternehmen ... als unent-
geltliche Zuwendung" im Sinne 
von Art. 16 MwStSystRL, wenn 
ein Steuerpflichtiger Wärme aus 
seinem Unternehmen unentgelt-
lich an einen anderen Steuer-
pflichtigen für dessen wirtschaftli- 
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che Tätigkeit abgibt (hier: Zuwen-
dung von Wärme aus dem Block-
heizkraftwerk eines Stromlieferan-
ten an ein landwirtschaftliches 
Unternehmen zum Beheizen von 
Spargelfeldern)? Kommt es hierfür 
darauf an, ob der steuerpflichtige 
Empfänger die Wärme für Zwecke 
verwendet, die ihn zum Vorsteuer-
abzug berechtigen? 

2. Schränkt der Tatbestand der 
Entnahme (Art. 16 MwStSystRL) 
den Selbstkostenpreis im Sinne 
des Art. 74 MwStSystRL in der 
Weise ein, dass bei seiner Be-
rechnung nur vorsteuerbelastete 
Kosten einzubeziehen sind? 
 
3. Gehören zum Selbstkosten-
preis nur die unmittelbaren Her-
stellungs- oder Erzeugungskosten 
oder auch nur mittelbar zurechen-
bare Kosten wie zum Beispiel Fi-
nanzierungsaufwendungen? 

Bitte beachten Sie: 
Die Fragen, die der BFH dem 
EuGH gestellt hat, reichen in ihrer 
Bedeutung weit über das ver-
meintliche „Spezialthema“ der 
Umsatzbesteuerung von Block-
heizkraftwerken hinaus. Der BFH 
hat sich in letzter Zeit häufig mit 
Anlagen befasst, mit denen ein 
Unternehmer Strom und Wärme 
erzeugt, wobei er den Strom steu-
erpflichtig lieferte und die Wärme 
zum Beispiel privat verbraucht 
oder unentgeltlich an andere Per-
sonen abgegeben hat.  

Dabei stand die Frage im Vorder-
grund, welche Auswirkungen eine 
derartige unentgeltliche Abgabe 
der Wärme auf den Vorsteuerab-
zug haben kann. Der BFH (Urteil 
vom 25. November 2021 – V R 
45/20) kam zu dem Ergebnis, 
dass trotz privater Wärmeverwen-
dung mit der Abgabe der Wärme 
für private Anwohner der volle 
Vorsteuerabzug für den Erwerb 
und den Betrieb der Anlage be-
stand. Anders als in den Fällen ei-
ner ausschließlichen Entnahme-
verwendung verhalte es sich, 

wenn die Anlage teilweise zur ent-
geltlichen und teilweise zur unent-
geltlichen Stromlieferung genutzt 
werde. Hier bleibe der volle Vor-
steuerabzug bestehen.    

Da die Mitnutzung für unentgeltli-
che Wärmelieferungen den Vor-
steuerabzug aus den Errichtungs-
kosten für die Anlage nicht 
einschränke, sei demzufolge nicht 
über eine Vorsteueraufteilung, 
sondern über die Bemessung die-
ser Entnahme nach § 10 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 UStG zu entscheiden. 
Bereits diese Unterscheidung ist 
für die Praxis von großer Bedeu-
tung.  

Mit seinem Vorlagebeschluss wei-
tet der XI. Senat des BFH die 
Problematik noch weiter aus. Er 
fragt den EuGH, ob dann, wenn 
eine kostenlose Abgabe an einen 
Steuerpflichtigen für dessen wirt-
schaftliche Tätigkeit (Abgabe von 
Wärme zur Beheizung von Spar-
gelfeldern eines landwirtschaftli-
chen Betriebs) erfolgt, überhaupt 
eine Entnahme nach Art. 16 
MwStSystRL vorliegen kann bzw. 
ob danach zu differenzieren ist, ob 
der Leistungsempfänger aufgrund 
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit 
zum Vorsteuerabzug berechtigt 
ist.  

Der BFH will insbesondere vom 
EuGH wissen, wie dessen Urteil 
vom 16. September 2020 (C-
528/19, Mitteldeutsche Hartstein-
Industrie) zu verstehen ist. Hier 
hatte der EuGH eine Entnahme 
verneint, wenn der Steuerpflich-
tige im Rahmen seiner wirtschaftli-
chen Tätigkeit zugunsten einer 
Gemeinde unentgeltlich Arbeiten 
zum Ausbau einer Gemein-
destraße durchführt, die auch von 
der Öffentlichkeit genutzt wurde. 
Es bleibt also spannend, ob der 
EuGH im Streitfall zu einer Ent-
nahme kommt, obwohl die Wärme 
im Ergebnis weiter unternehme-
risch genutzt wird. Gegebenen-

falls wird der EuGH zu den Einzel-
heiten der Fragen 2 und 3 (Um-
fang des Selbstkostenpreises) gar 
nicht mehr Stellung zu nehmen 
brauchen.  

Vor diesem Hintergrund sollten 
geeignete Fälle mit Hinweis auf 
die EuGH-Vorlage offengehalten 
werden. 

 

NEUES VOM BMF 

Umsatzsteuersatz auf die Liefe-
rung von Holzhackschnitzeln 
BMF, Schreiben vom 4. April 2023 
 ̶  III C 2  ̶  S 7221/19/10002 :004 

Nach Ansicht des BMF hat der 
BFH mit Urteil vom 21. April 2022, 
V R 2/22 (V R 6/18) der BFH als 
Folgeentscheidung zum EuGH-
Urteil vom 3. Februar 2022  ̶  C-
515/20 - B entschieden, dass 
Holzhackschnitzel nach § 12 Abs. 
2 Nr. 1 UStG i.V.m. der Anlage 2 
Nr. 48 Buchst. a zum UStG der 
Steuersatzermäßigung unterlie-
gen, wenn sie bei richtlinienkon-
former Auslegung entsprechend 
Art. 122 MwStSystRL Brennholz 
im Sinne der Warenbeschreibung 
der Anlage 2 Nr. 48 Buchst. a zum 
UStG seien. Dem stehe das Feh-
len der hierfür erforderlichen zoll-
tariflichen Voraussetzung nicht 
entgegen, wenn die Holzhack-
schnitzel und das die zolltarifliche 
Voraussetzung erfüllende Brenn-
holz aus Sicht des Durchschnitts-
verbrauchers bzw. der Durch-
schnittsverbraucherin 
austauschbar seien.  

Der BFH vollziehe damit eine Ab-
kehr von den bisherigen Rechts-
grundsätzen zur Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes auf die 
Lieferungen von Holzhackschnit-
zeln. Die Entscheidung des BFH 
vom 26. Juni 2018 – VII R 47/17 
sei damit überholt. 



VAT Newsletter | 3 

© 2023 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mit-
gliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden. 

Laut BMF ist das BFH-Urteil vom 
21. April 2022, V R 2/22 (V R 
6/18) ausschließlich auf die Liefe-
rung von Holzhackschnitzeln an-
zuwenden, es sei denn, es ergebe 
sich aus der Art der Aufmachung 
oder der Menge der Abgabe beim 
Verkauf, dass diese nicht zum 
Verbrennen bestimmt seien.  

Auf andere nicht in der Anlage 2 
zu § 12 UStG enthaltene Waren 
soll diese BFH-Rechtsprechung 
nicht anzuwenden sein. Die im 
UStG vorgesehene Verweisung 
auf den Zolltarif stelle auch weiter-
hin ein unionsrechtlich als zuläs-
sig anerkanntes und grundsätzlich 
auch geeignetes Abgrenzungskri-
terium für Zwecke der Steuersatz-
bestimmung dar.  

Die Regelungen des BMF-Schrei-
bens sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden.  

Für vor dem 1. Januar 2023 aus-
geführte Leistungen wird es  ̶  
auch für Zwecke des Vorsteuerab-
zugs des Leistungsempfängers  ̶ 
nicht beanstandet, wenn sich das 
leistende Unternehmen auf die 
Anwendung des Regelsteuersat-
zes beruft. 

Bitte beachten Sie: 
Die Anwendung des ermäßigten  
Umsatzsteuersatzes bereitet in 
der Praxis oft Schwierigkeiten, 
weil der § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
UStG mit seiner dort enthaltenen 
Verweisung auf die Anlage 2 und 
der Bezugnahme auf die Kombi-
nierte Nomenklatur nicht nur für 
die Steuerpflichtigen, sondern 
auch für die Finanzämter undurch-
sichtig ist. Denn maßgebend sind 
häufig zollrechtliche Auslegungs-
regeln, die zur Einreihung in die 
Kombinierte Nomenklatur notwen-
dig sind. Der Blick in den UStAE 
bestätigt die Schwierigkeiten, 
denn im dortigen Abschn. 12.1 
Abs. 1 wird auf ein wenig erhellen-
des BMF-Schreiben aus dem Jahr 

2004 hingewiesen, das naturge-
mäß aktuelle Probleme bei der 
Einreihung nicht behandeln kann.  

Wie die jahrelange Auseinander-
setzung um den ermäßigten Steu-
ersatz bei der Lieferung von Holz-
hackschnitzeln zeigt, braucht ein 
Unternehmen mitunter einen sehr 
langen Atem, um zu seinem Recht 
zu kommen. Denn gerade die un-
verbindlichen Zolltarifauskünfte 
geben nur die (möglicherweise) 
zutreffende, zollrechtliche Einrei-
hung wieder, die Grundsätze der 
Umsatzsteuer (wie insbesondere 
der Neutralitätsgrundsatz) bleiben 
insoweit auf der Strecke.  

Dies zeigen sehr anschaulich die 
Holzhackschnitzel, die zunächst 
vom VII. Senat des BFH zollrecht-
lich nach der Kombinierten No-
menklatur eingereiht wurden und 
damit den Regelsteuersatz bestä-
tigten. Unberücksichtigt blieb 
aber, dass Brennholz nach Art. 
122 MwStSystRL dem ermäßigten 
Steuersatz unterworfen werden 
kann und es dem Grundsatz der 
Neutralität der Umsatzsteuer wi-
dersprechen würde, dies nur auf 
bestimmte Vermarktungsprodukte 
zu begrenzen. Dies hat dann nach 
der Vorlage des V. Senats zu der 
positiven EuGH-Entscheidung 
vom Februar 2022, dem folgen-
den BFH-Urteil aus April 2022 und 
zu dem vorliegenden BMF-Schrei-
ben vom 4. April 2023 geführt. Die 
Lieferung der Holzhackschnitzel 
erfolgte im Jahr 2015. Ein langer 
Streit, der aber wichtig war, weil 
nun höchstrichterlich bestätigt 
wurde, dass auch beim ermäßig-
ten Steuersatz der Grundsatz der 
Neutralität relevant ist, auch wenn 
das BMF ihn nur auf die Lieferung 
von Holzhackschnitzeln begren-
zen will.  

 

 

 

SONSTIGES 

Keine Steuerschuld bei zu Un-
recht ausgewiesener Steuer bei 
Rechnungen an Endverbrau-
cher 
Bundesfinanzgericht (Wien), Be-
schluss vom 27. Januar 2023 – 
RV/7100930/2021, P-GmBH 

Die P-GmbH betreibt einen In-
door-Freizeitpark. Im Streitjahr 
2019 unterzog die P-GmbH die 
Eintrittsgelder dem Normalsteuer-
satz von 20 Prozent. Die P-GmbH 
korrigierte ihre Umsatzsteuerer-
klärung, weil auf die Eintrittsgelder 
der ermäßigte Steuersatz von 13 
Prozent anzuwenden ist. Die von 
der P-GmbH ausgestellten Regist-
rierkassenbelege sind Kleinbe-
tragsrechnungen nach österreichi-
schem Recht. Eine 
Berichtigungserklärung gegenüber 
den Kund:innen erfolgte faktisch 
nicht. 

Der EuGH kam auf Vorlage des 
Bundesfinanzgerichts zum Ergeb-
nis, dass ein Unternehmen, das 
eine Dienstleistung erbracht hat 
und in seiner Rechnung einen 
Mehrwertsteuerbetrag ausgewie-
sen hat, der auf der Grundlage ei-
nes falschen Steuersatzes be-
rechnet wurde, nach dieser 
Bestimmung den zu Unrecht in 
Rechnung gestellten Teil der 
Mehrwertsteuer nicht schuldet, 
wenn keine Gefährdung des Steu-
eraufkommens vorliegt, weil diese 
Dienstleistung ausschließlich an 
Endverbraucher:innen erbracht 
wurde, die nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigt sind (EuGH, Urteil 
vom 8. Dezember 2022 – Rs. C-
378/21 – P-GmbH). Das österrei-
chische Recht ist richtlinienkon-
form auszulegen. Selbst wenn 
dies nicht möglich sein sollte, 
wäre für diesen Fall die unmittel-
bare Anwendbarkeit des Art. 203 
MwStSystRL möglich. Fest steht, 
dass sich die P-GmbH (vorsichts-
halber) unmittelbar auf Art. 203 
MwStSystRL berufen hat.  
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Da nicht vollkommen ausge-
schlossen ist, dass Kund:innen 
der P-GmbH einen Vorsteuerab-
zug aus den Rechnungen vorge-
nommen haben, ist eine Schät-
zung vorzunehmen (vgl. hierzu die 
Schlussanträge der Generalan-
wältin Kokott vom 8. September 
2022, Rn. 43). Aufgrund der über-
ragenden Wahrscheinlichkeit, 
dass die Leistungen der P-GmbH 
für den privaten Gebrauch der 
Kund:innen erbracht werden, 
schätzt das Bundesfinanzgericht 
0,5 Prozent des Umsatzes, für die 
eine Steuerschuldnerschaft kraft 
Rechnungslegung besteht. 

Bitte beachten Sie:  
Das Urteil des Bundesfinanzge-
richts (Wien) setzt die Entschei-
dung des EuGH vom Dezember 
2022 um, wonach eine (Kleinbe-
trags-) Rechnung, die gegenüber 
Privatpersonen ausgestellt wird, 
keine Steuerschuld nach Art. 203 
MwStSystRL auslösen kann, weil 
damit keine Gefährdung des Steu-
eraufkommens verbunden ist.  

Noch im Jahr 2018 hat der V. Se-
nat des BFH entschieden, dass 
eine Steuerschuld nach § 14c 
Abs.1 UStG auch bei einer Rech-
nungserteilung an Nichtunterneh-
mer entsteht (Urteil vom 13. De-
zember 2018, V R 4/18). Eine 
Steuerentstehung in geringerer 
als in der Rechnung für die Leis-
tung ausgewiesenen Höhe kam 
danach erst aufgrund einer Rech-
nungsberichtigung nach § 14c 
Abs.1 Satz 2 UStG  für den Be-
steuerungszeitraum der Berichti-
gung in Betracht. Eine solche Be-
richtigung und Erstattung der 
Steuer war damit nahezu ausge-
schlossen, da die Rechnungs-
empfänger meistens unbekannt 
sind. Der BFH führte dann weiter 
aus, auch der Umstand, dass 
Rechnungen im Sinne des § 14c 
UStG nicht zu einem Vorsteuerab-
zug führen können, stehe dem 
nicht entgegen. Dieses Urteil ist 

mit der EuGH-Entscheidung damit 
überholt.  

Interessant können auch solche 
Fälle sein, in denen Privatperso-
nen und Unternehmer gleicherma-
ßen zu bestimmten Anteilen Leis-
tungsempfänger sein können bzw. 
sind. Auch dies muss nicht zu ei-
ner § 14c-UStG-Schuld in vollem 
Umfang führen. Denn wie die Ge-
neralanwältin in ihrem Schlussan-
trag vom 8. September 2022 zu 
Recht ausgeführt hat, kann der 
Anteil der Privatpersonen auch im 
Schätzungswege ermittelt werden.  

Im Fall des Indoor-Spielplatzes 
aus Österreich konnte sich das 
Bundesfinanzgericht (Wien) nicht 
zu einer vollen Stattgabe der 
Klage durchringen, ging aber im-
merhin von einer 99,5%igen 
Quote an Spielplatzbesuchenden 
aus, die aus reinem Privatvergnü-
gen dort eine Eintrittskarte gelöst 
hatten. Das Bundesfinanzgericht 
(Wien) meinte zudem, man könne 
das österreichische Recht richtli-
nienkonform auslegen und darauf 
abstellen, ob eine Gefährdung des 
Steueraufkommens vorliege. In 
gleicher Weise dürfte auch der 
§ 14c Abs. 1 UStG so auszulegen 
sein. Sein Anwendungsbereich 
entfällt folglich, wenn keine Ge-
fährdung des Steueraufkommens 
vorliegt. Dies werden die deutsche 
Verwaltung und auch die deut-
schen Gerichte entsprechend um-
zusetzen haben.   

 

Umsatzbesteuerung einer  
Dinner-Show 
Sächsisches Finanzgericht, Urteil 
vom 6. Dezember 2022, 1 K 
281/22, Nichtzulassungsbe-
schwerde eingelegt, Az. des BFH: 
XI B 3/23 

Das Urteil des Sächsischen Fi-
nanzgerichts betrifft den Steuer-
satz bei Veranstaltung einer Din-
ner-Show. 

Sachverhalt: 
Ein Unternehmen veranstaltet 
jährlich in den Monaten November 
und Dezember die Dinner-Show 
"Y". Es bietet seinen Gästen ge-
gen ein Entgelt (Eintritt) ein mehr-
gängiges Menü mit Unterhaltung 
durch Artist:innen und Musiker:in-
nen an. Getränke werden geson-
dert in Rechnung gestellt. 

Das Unternehmen meint, die Um-
sätze aus dem Verkauf der Ein-
trittskarten im Jahr 2021 seien, 
anders als ursprünglich erklärt, 
dem ermäßigten Steuersatz zu 
unterwerfen.  

Die von ihr erbrachte Leistung be-
stehe aus  den Bestandteilen "Va-
rieté-Aufführung" und "Menü-Be-
gleitung“. Die  Leistung "Dinner-
Show" sei  eine einheitliche, kom-
plexe Leistung, die dem ermäßig-
ten Steuersatz unterliege.  

Entscheidungsgründe: 
Das Sächsische Finanzgericht 
gibt dem Unternehmen im Ergeb-
nis Recht.  

Die Dinner-Show, für die das Un-
ternehmen Erlöse durch vorver-
kaufte Eintrittskarten erzielte, be-
stehe nicht aus mehreren, 
getrennt zu beurteilenden Leistun-
gen, sondern bilde eine einheitli-
che, komplexe Leistung.  

Die künstlerischen und artisti-
schen Elemente und das mehr-
gängige Menü hätten  sich zu ei-
nem untrennbaren wirtschaftlichen 
Vorgang verbunden. Eine Aufspal-
tung in eine kulinarische und eine 
künstlerische Einzel-(Haupt-)Leis-
tung  sei hier angesichts der ge-
wünschten Verbindung von Menü 
und Show ebenso lebensfremd 
wie die Annahme, das Menü sei 
eine Nebenleistung zur Show oder 
die Show Nebenleistung zum 
Menü. Show und Menü seien  auf-
einander abgestimmt und griffen 
in zeitlicher Hinsicht ineinander. 
Durch die Verflechtung könne  die 
Leistung nur insgesamt in An-
spruch genommen werden. Die 
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Besucherinnen und Besucher wol-
len Show und Menü zusammen 
erleben und genießen. Es gehe 
um die Verbindung beider Ele-
mente. 

Die komplexe Leistung der Din-
ner-Show unterliege nicht gemäß 
§ 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. a UStG 
dem ermäßigten Steuersatz, da 
die Theatervorführung nicht 
Hauptbestandteil der einheitlichen 
Gesamtleistung ist. Die Theater-
vorführung muss den eigentlichen 
Zweck der Veranstaltung ausma-
chen. Die komplexe Leistung der 
Dinner-Show unterliege auch nicht 
gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG 
dem ermäßigten Steuersatz, da 
die Restaurantdienstleistungen 
nicht Hauptbestandteil der einheit-
lichen Gesamtleistung seien.  

Danach kommt das FG zu der 
Aussage, dass der ermäßigte 
Steuersatz im Wege der erwei-
ternden Auslegung auf die Leis-
tung "Dinner-Show" anzuwenden 
sei, weil eine planwidrige Rege-
lungslücke vorliege. Eine Geset-
zeslücke läge insoweit unter Her-
anziehung des 
Gleichheitsgrundsatzes vor, als 
das Umsatzsteuergesetz eine Re-
gelung zur Anwendung des ermä-
ßigten Steuersatzes weder auf 
eine komplexe Leistung, deren 
Elemente bei getrennter Betrach-
tung jeweils einem ermäßigten 
Steuersatz unterlägen, im Allge-
meinen noch auf die komplexe 
Leistung "Dinner-Show" enthalte. 

Ein Ausschluss einer komplexen 
Leistung von der Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes stelle 
zumindest dann einen Wertungs-
widerspruch zu der gesetzlichen 
Regelung dar, wenn die Restau-
rant- oder Verpflegungsdienstleis-
tung – wie im Streitfall – gleich-
wertiger Bestandteil der Leistung 
neben einem weiteren Leistungs-
bestandteil sei, der seinerseits 
dem ermäßigten Steuersatz unter-
läge, wenn dieser den Hauptbe-
standteil der komplexen Leistung 
bildete. 

Bitte beachten Sie:  
Der BFH hat mit Urteil vom 13. 
Juni 2018 XI R 2/16 entschieden, 
dass ein Leistungsbündel aus Un-
terhaltung und kulinarischer Ver-
sorgung der Gäste (sog. "Dinner-
Show") jedenfalls dann dem Re-
gelsteuersatz unterliegt, wenn es 
sich um eine einheitliche, kom-
plexe Leistung handelt. Das Säch-
sische FG hat dagegen wie darge-
stellt den ermäßigten Steuersatz 
für eine Dinnershow bejaht. Nun 
wird der Fall im Rahmen einer 
Nichtzulassungsbeschwerde er-
neut dem BFH vorgelegt.  

 

Umsatzsteuer bei privater Nut-
zung von Elektrofahrzeugen & 
Co. 
FM Mecklenburg-Vorpommern, 
Erlass vom 31. Januar 2023 – S 
7109-00000-2018/001 

Im Zusammenhang mit dem BMF-
Schreiben vom 7. Februar 2022 
zur Umsatzsteuer bei privater Nut-
zung von Elektrofahrzeugen, Hyb-
ridelektrofahrzeugen, Elektrofahr-
rädern und Fahrrädern sowie 
Überlassung von Elektrofahrrä-
dern und Fahrrädern an das Per-
sonal hat  das Finanzministerium 
Mecklenburg-Vorpommern (nach-
folgend: FM M-V) zu einigen Zwei-
felsfragen Stellung genommen.  

Nach Meinung  des FM M-V ist für 
angeschaffte Fahrräder mit einem 
Wert von weniger als 500 Euro ein 
Vorsteuerabzug aus den vorsteu-
erbehafteten Kosten weiterhin zu-
lässig  und weder eine entgeltliche 
Leistung noch eine unentgeltliche 
Wertabgabe der Umsatzsteuer zu 
unterwerfen (Vereinfachungsre-
gel).  

Wenn ein Elektro- oder Hybride-
lektrofahrzeug bzw. ein Elektro-
fahrrad auf Kosten des Unterneh-
mens geladen werde,  sei diese 
Stromlieferung von der pauscha-

len Ermittlung nach der 1%-Me-
thode ähnlich wie der Kraftstoff-
verbrauch bei herkömmlichen 
Fahrzeugen miterfasst. Hinsicht-
lich des Vorsteuerabzugs sei  er-
gänzend auf folgendes hinzuwei-
sen: Nimmt das Personal das 
Stromtanken auf eigene Kosten 
(zum Beispiel durch einen eige-
nen Hausanschluss) vor, sei  nicht 
das Unternehmen, sondern das 
Personal Bezieher des Stroms. 

Ein pauschaler Abschlag von 20 
Prozent könne nicht vom 1%-Wert 
erfolgen, wenn bei der Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage des 
entsprechenden Umsatzes die 
Vereinfachungsregelung nach Ab-
schnitt 15.24 Abs. 3 Satz 3 UStAE 
in Anspruch genommen werde. 
Der sich ergebende 1%- Wert sei 
jedoch als Bruttowert anzusehen, 
aus dem die Umsatzsteuer her-
auszurechnen sei. 

Bitte beachten Sie:  
Bis zum 7. Februar 2022 hatte 
sich die Finanzverwaltung  ̶  an-
ders als im Ertragsteuerrecht  ̶ 
nicht ausdrücklich zur Nutzung 
von Elektro- oder Elektrohybrid-
fahrzeugen, Elektrofahrrädern 
oder Fahrrädern in der Umsatz-
teuer geäußert. Dieses BMF-
Schreiben ist in Abschn. 15.24 
UStAE umgesetzt worden.  

 

Lieferungen von Gas über das 
Erdgasnetz und Wärme über ein 
Wärmenetz 
LFSt Bayern, Verfügung vom 30. 
März 2023 – S 7220.1.1-11/12 St 
33 

Im Zusammenhang mit dem BMF-
Schreiben vom 25. Oktober 2022 
sowie der auf der Homepage des 
BMF bereitgestellten FAQs gilt 
nach der Meinung des Bayeri-
schen Landesamtes für Steuern 
auszugsweise Folgendes: 
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Lieferungen von Gas über das 
Erdgasnetz 
Neben den Lieferungen von Erd-
gas und Biogas über das Erdgas-
netz (unabhängig von ihrer Nut-
zung) seien auch die Lieferungen 
von Flüssiggas (LNG und LPG) 
per Tanklastwagen (sowohl zur 
Wärmeerzeugung als auch zur Er-
zeugung von Prozesswärme) so-
wie die Abgabe von Compressed 
Natural Gas (CNG) an der Tank-
stelle begünstigt. 

Die Lieferung von Gas über ein 
privates Netz oder eine private 
Zuleitung sei der Lieferung von 
Gas mit einem Tanklastwagen 
gleichzustellen. 

Nicht begünstigt sei die Abgabe 
von Flüssiggas (LPG) als Kraft-
stoff an der Tankstelle sowie die 
Abgabe von Gas in Flaschen oder 
Kartuschen. 

Lieferungen von Wärme über 
ein Wärmenetz 
Der Begriff „Lieferung von Wärme 
über ein Wärmenetz“ umfasse so-
wohl die Lieferungen größerer 
Wärmeerzeugungsanlagen, die 
die breite Öffentlichkeit mit Wärme 
versorgen, als auch kleinere Anla-
gen (z.B. Biogasanlagen oder pri-
vate Blockheizkraftwerke), die nur 
einen begrenzten Personenkreis 
beliefern.  

Eine aufgrund Eigenverbrauchs 
zu besteuernde unentgeltliche 
Wertabgabe sei gemäß § 3 Abs. 
1b UStG einer Lieferung gegen 
Entgelt gleichgestellt und unter-
liege damit ebenfalls dem ermä-
ßigten Steuersatz.  

Legen eines Wärme-Hausan-
schlusses  
Als „Lieferung von Wärme“ gelte 
auch das Legen eines Wärme-
Hausanschlusses. 

Legen eines Mehrspartenhaus-
anschlusses 
Das Legen eines Mehrspartenan-
schlusses (zum Beispiel Wasser, 
Gas, Strom, Telekommunikation) 

stelle eine einheitliche komplexe 
Leistung „Verschaffung des Zu-
gangs zu sämtlichen Versor-
gungsleistungen“ dar, die dem 
Regelsteuersatz unterliege.  

Anschluss an ein örtliches 
Flüssiggasversorgungsnetz  
Entgelte für den Anschluss an ein 
örtliches Flüssiggasversorgungs-
netz unterlägen analog zu den 
Gas-Hausanschlüssen als “Liefe-
rung von Gas“ dem ermäßigten 
Steuersatz. 

Nicht begünstigt sei das Legen ei-
nes Anschlusses von einem (pri-
vaten) Flüssiggastank an die Lei-
tungen des Verbrauchers im Haus 
bzw. bis zu einer Hauseinführung 
da es sich hierbei nicht um eine 
Verbindungsstelle zwischen dem 
Leitungsnetz des (Flüssig-)Gas-
versorgers und dem Grundstück 
des Verbrauchers handele. 

Bitte beachten Sie:  
Es handelt sich um die Auffas-
sung des Bayerischen Landesam-
tes für Steuern, mit dem man Fi-
nanzämter außerhalb Bayerns 
konfrontieren kann, die aber nicht 
unbedingt die gleiche Ansicht ver-
treten müssen, wenn diese nicht 
dem BMF-Schreiben vom 25. Ok-
tober 2022 und den FAQ auf der 
BMF Website entsprechen sollte.   

  

IN KÜRZE 

Erfordernis eines Änderungsan-
trags zur Vermeidung wider-
streitender Steuerfestsetzung 
bei Organschaft 
BFH, Urteil vom 16. März 2023, V 
R 14/21 (V R 45/19) 

Der BFH kommt im Anschluss an 
das EuGH-Urteil vom 15. April 
2021 – Rs. C 868/191  ̶  Finanz-
amt für Körperschaften Berlin  ̶  
zum Ergebnis, dass eine Perso-
nenhandelsgesellschaft mit einer 

"kapitalistischen Struktur" Organ-
gesellschaft sein kann, wenn ne-
ben dem Organträger Gesell-
schafter der 
Personenhandelsgesellschaft 
auch Personen seien, die in das 
Unternehmen des Organträgers 
nicht finanziell eingegliedert seien. 
Der BFH gibt insoweit seine an-
derslautende Rechtsprechung auf.  

Mache eine KG geltend, dass sie 
aufgrund geänderter BFH-Recht-
sprechung Organgesellschaft im 
Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG 
sei, setze die Aufhebung einer ge-
genüber der KG ergangenen 
Steuerfestsetzung voraus, dass 
der Organträger zur Vermeidung 
eines widersprüchlichen Verhal-
tens einen Antrag auf Änderung 
der für ihn vorliegenden Steuer-
festsetzung stellt. 

Organträger und Organgesell-
schaft könnten nicht beanspru-
chen, im selben Besteuerungs-
zeitraum für den einen 
Unternehmensteil (zum Beispiel 
Organgesellschaft) auf der Grund-
lage der bisherigen Rechtspre-
chung und für den anderen Unter-
nehmensteil (zum Beispiel 
Organträger) nach der geänderten 
Rechtsprechung besteuert zu wer-
den. Der BFH bestätigt insoweit 
seine kürzlich  ergangene Recht-
sprechung (vgl. BFH-Urteil vom 
26. August 2021  ̶  V R 13/20). 

Bitte beachten Sie:  
Aufgrund der BFH-Vorlage (Be-
schluss vom 26. Januar 2023 – V 
R 20/22 (V R 40/19) zur Steuer-
barkeit von Innenumsätzen bei 
der Organschaft liegen alle streiti-
gen Verfahren praktisch wieder 
auf Eis, bis der EuGH frühestens 
im Jahr 2024 hierüber entschie-
den haben wird.  
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Photovoltaik-Anlage: Vorsteuer-
abzug aus Reparaturkosten für 
Hausdach 
BFH, Urteil vom 7. Dezember 
2022, XI R 16/21 

Maßgebend für den Vorsteuerab-
zug ist nach dem BFH-Urteil nicht 
nur die Verwendung der vom Un-
ternehmen bezogenen Eingangs-
leistung, sondern auch der aus-
schließliche Entstehungsgrund 
des Eingangsumsatzes. 

Entsprechend gilt: Wird aufgrund 
der unsachgemäßen Montage ei-
ner unternehmerisch genutzten 
Photovoltaik-Anlage das Dach ei-
nes eigenen Wohnzwecken die-
nenden Hauses beschädigt, steht 
dem Unternehmen für die zur Be-
seitigung des Schadens notwendi-
gen Zimmerer- und Dachdecker-
arbeiten der Vorsteuerabzug zu. 

Ferner: Die weitere auch eigenen 
Wohnzwecken dienende Nutzung 
des Hausdachs ist für den Vor-
steuerabzug jedenfalls dann nicht 
maßgeblich, wenn dem Unterneh-
men über die Schadensbeseiti-
gung hinaus in seinem Privatver-
mögen kein verbrauchsfähiger 
Vorteil verschafft wird. 

 

Versagung des Vorsteuerab-
zugs bei betrugsbehafteter 
Ware in einer Lieferkette 
Sächsisches Finanzgericht, Urteil 
vom 23. Februar 2022  ̶  8 K 
141/18, Revision zurückgenom-
men,  

Sind die Voraussetzungen für die 
Entstehung und Ausübung des 
Rechts auf Vorsteuerabzug an 
sich erfüllt, ist nach Ansicht des 
FG Sachsen der Vorsteuerabzug 
dennoch zu versagen, wenn auf-
grund der objektiven Sachlage 
feststeht, dass das Recht in betrü-
gerischer Weise oder missbräuch-
lich geltend gemacht wird.  

Dies soll nicht nur der Fall sein, 
wenn das an einer Lieferkette be-
teiligte Unternehmen selbst eine 
Steuerhinterziehung begeht, son-
dern auch dann, wenn ein Mitar-
beiter oder eine Mitarbeiterin des 
Unternehmens wusste oder hätte 
wissen müssen, dass das Unter-
nehmen mit seinem Erwerb an ei-
nem Umsatz teilnahm, der in eine 
Mehrwertsteuerhinterziehung im 
Rahmen einer Lieferkette einbe-
zogen war.  

In diesem Fall wird die Versagung 
des Vorsteuerabzugs auch nicht 
deswegen ausgeschlossen, weil 
eventuell dem Lieferanten oder 
weiteren Unternehmen in der Lie-
ferkette ebenfalls der Vorsteuer-
abzug verweigert worden ist. 

 

Diskussionsvorschlag des BMF 
zur obligatorischen e-Rech-
nungsstellung für B2B-In-
landsumsätze ab 1.1.2025 

In Deutschland soll zum 1. Januar 
2025 eine E-Rechnungspflicht für 
inländische B2B-Umsätze einge-
führt werden. Unter anderem wird 
vorgeschlagen: „Die Rechnung für 
eine im Inland steuerbare Leis-
tung ist als elektronische Rech-
nung auszustellen, wenn der leis-
tende Unternehmer im Inland 
ansässig ist und es sich nicht um 
eine nach § 4 Nummer 1 bis 7 
steuerfreie Leistung handelt“. Pa-
pierrechnungen oder PDF-Rech-
nungen wären dann nicht mehr er-
laubt. Hierzu ist mit Datum vom 
17. April 2023 vom BMF ein Dis-
kussionsentwurf zur Änderung 
des § 14 UStG an die Verbände 
mit der Bitte um Stellungnahme 
bis zum 8. Mai 2023 geschickt 
worden. Der Vorschlag ist auch im 
Zusammenhang mit der Einfüh-
rung eines elektronischen Melde-
systems zur transaktionsbezoge-
nen Meldung von B2B-Umsätzen 
an die Finanzverwaltung zu sehen 
(VIDA – VAT in the Digital Age – 
siehe VAT Newsletter Februar 
2023).   

Bitte beachten Sie, dass wir diese 
Thematik ausführlich im Rahmen 
unserer hybriden Umsatzsteuer 
Jahrestagung am 23. Mai 2023 
beleuchten werden. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie am 
Ende dieses Newsletter unter Ver-
anstaltungen. 

 

BMF-Schreiben zu Reihenge-
schäften  
BMF, Schreiben vom 25. April 
2023 - III C 2 - S 7116-a/19/10001 
:003   

Bitte beachten Sie, dass das lan-
ge erwartete BMF-Schreiben (Ent-
wurffassung datiert bereits vom 
22. Juni 2022) nunmehr veröffent-
licht wurde. 

Abschnitt 3.14 UStAE „Reihenge-
schäfte“ wurde entsprechend ge-
ändert, neue Beispiele eingefügt 
oder geändert. 

Die Grundsätze des BMF-Schrei-
bens sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden.  

Für den Zeitraum bis zur Veröf-
fentlichung des BMF-Schreibens 
wird es nicht beanstandet, wenn 
die Zuweisung der Transportver-
antwortlichkeit von den Beteiligten 
einvernehmlich abweichend von 
Abschnitt 3.14 Absätze 7 bis 11 
des Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlasses bestimmt worden ist.  

Wir werden die sich ergebenden 
Auswirkungen auf die Praxis aus-
führlich im Rahmen unserer dies-
jährigen hybriden Umsatzsteuer 
Jahrestagung am 23. Mai 2023 
sowohl im Rahmen eines Vortrags 
als auch einer Podiumsdiskussion 
aus dem Blickwinkel der Finanz-
verwaltung, der Gerichtsbarkeit 
sowie der Rechtsprechung erör-
tern. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie am Ende dieses 
Newsletter unter Veranstaltungen. 
 

 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2023/03/vat-newsletter-Februar-2023-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2023/03/vat-newsletter-Februar-2023-kpmg-de.pdf
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AUS ALLER WELT 

TaxNewsFlash Indirect Tax 
KPMG-Beiträge zu indirekten 
Steuern aus aller Welt 

Die nachfolgenden Beiträge fin-
den Sie hier. 

7 Apr - Saudi Arabia: Third wave 
of e-invoicing applicability 

6 Apr - Switzerland: Reminder of 
30 June 2023 deadline to claim 
VAT refunds 

30 Mar - Spain: Services per-
formed by Spanish branch for for-
eign head office not subject to 
VAT (National High Court deci-
sion) 

28 Mar - Poland: New bill on man-
datory use of national e-invoicing 
system 

23 Mar - EU: VAT Committee 
working paper on treatment of 
NFTs 

23 Mar - Israel: Proposed VAT on 
digital services and goods 

22 Mar - Belgium: Draft legislation 
modernizing “VAT chain” passed 
by Chamber of Representatives 

21 Mar - Egypt: Guidance clarify-
ing VAT on digital services regime 

17 Mar - Cyprus: Mandatory use 
of single tax portal for VAT pay-
ments 

15 Mar - Poland: Tax consulta-
tions regarding introduction of 
concept of VAT warehouses 

 

 

 

 

 

VERANSTALTUNGEN 

Umsatzsteuer 2023: Hybride 
Jahrestagung 

Lassen Sie sich über die wesentli-
chen für Ihr Unternehmen umsatz-
steuerlich relevanten Entwicklun-
gen am 23. Mai 2023 vor Ort in 
Frankfurt oder per Live-Stream 
auf den aktuellen Stand bringen. 
Nadine Oldenburg* vom Minis-
terium der Finanzen Nordrhein-
Westfalen wird Einblicke in aktu-
elle Entwicklungen bezüglich des 
lang erwarteten und nunmehr am 
25. April 2023 veröffentlichten 
BMF-Schreibens  zu den Rei-
hengeschäften sowie der neuen 
Entwicklungen im Bereich der ver-
pflichtenden elektronischen 
Rechnung (vgl. Entwurf vom 17. 
April 2023 zur Änderung von § 
14 UStG) und den VIDA-Überle-
gungen geben. Rainer Weymül-
ler, Vorsitzender Richter am FG 
München a.D. und Of Counsel 
bei KPMG wird in gewohnt kurz-
weiliger und praxisorientierter 
Weise durch die neue Rechtspre-
chung unter anderem zur Dienst-
leistungskommission, der Kosten-
weiterbelastung im Konzern und 
zur Steuerschuld nach § 14c 
UStG führen.   

* in nicht dienstlicher Eigenschaft 

Registrieren Sie sich hier. 

 

 

https://home.kpmg/us/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
https://home.kpmg/de/de/home/events.html
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Internationales Netzwerk  
von KPMG  
Auf der Website von KPMG In-
ternational** finden Sie frei zu-
gänglich viele wichtige Hin-
weise zum Umsatzsteuerrecht 
im In- und Ausland. Insbeson-
dere können Sie den Tax-
NewsFlash Indirect Tax und 
den TaxNewsFlash Trade & 
Customs bestellen, die zu die-
sen Themen News aus aller 
Welt enthalten. Gerne beraten 
wir Sie mithilfe unseres Netz-
werks zu internationalen Fra-
gestellungen.  
 
Unsere Website / LinkedIn 
Besuchen Sie für aktuelle Infor-
mationen auch unsere Website 
sowie unsere LinkedIn-Seite 
Indirect Tax Services. 
* Trade & Customs 

** Bitte beachten Sie, dass KPMG Internatio-
nal keine Dienstleistungen für Mandanten er-
bringt. 
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